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Ihr Vermächtnis kann die Zeit
überdauern ...
„Es gibt nicht Gutes ... außer, man tut es !“ Erich

Kästner

Viele Menschen machen sich natürlich Gedanken über
ihren Nachlaß. Sie möchten ihre Angelegenheiten in
ihrem Sinne geregelt wissen. Dazu gehören auch
Verfügungen über das Vermögen.

Sicherlich werden dabei in der Regel zunächst die einem nahe stehenden
Personen bedacht. Aber auch die Sorge um das Wohl anderer Menschen
steht häufig im Mittelpunkt.

Wir möchten Ihnen einen Weg aufzeigen, der von immer mehr Menschen
gewählt wird:

Sie können mit Ihrem letzten Willen unmittelbar bestimmen, welchen
Menschen direkt geholfen werden soll ... den kranken behinderten Kindern,
die von dolphin aid e. V. betreut und unterstützt werden. Diese Kinder
brauchen Ihre Hilfe und sind dankbar für jede Zuwendung, die ihnen
zukommt.

Es ist Ihnen möglich, behinderten Kindern mit einer Delphintherapie zu einer
Perspektive und einem Entwicklungsschritt zu verhelfen und Ihr Beitrag
ermöglicht es, den behinderten Kindern das Maß an Förderung zu bieten, das
sie für ihre weitere gesundheitliche Rehabilitation  benötigen.

Seit mehr als 15 Jahren ist dolphin aid e. V. für Familien oft der letzte
Rettungsanker. Von der Schulmedizin aufgegeben, wenden sich die Eltern an
dolphin aid e. V. auf der Suche nach Rat und Unterstützung. Wir bieten
diesen Menschen eine Chance ... durch die Delphintherapie wurde eine
Vielzahl von Kindern zu Dingen befähigt, die kein Arzt für möglich hielt ... die
ersten Schritte, die ersten Worte, die Erweckung aus dem Wachkoma!
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Der Verein dolphin aid e. V.

1995 gründete Kirsten Kuhnert in
Düsseldorf den Verein dolphin aid e. V.
mit dem Ziel, Familien bei der
Realisierung einer Delphintherapie zu
unterstützen. Anlass für dieses Handeln
war ein tragischer Unfall, den ihr Sohn
Tim im Alter von zwei Jahren erlitt.
Von der klassischen Medizin längst

aufgegeben, wehrte sich Kirsten Kuhnert stellvertretend für ihren Sohn. Bei
ihrer Suche nach Alternativen stieß sie auf die Delphintherapie, die bereits in
den siebziger Jahren in den USA entwickelt wurde. Timmy wurde nach
mehrmonatigem Wachkoma von den Delphinen erweckt ... und sein erstes
„Lebenszeichen“ war ein lautes Lachen! Ein unbeschreibliches Glücksgefühl
für eine Mutter, das Kirsten Kuhnert möglichst vielen Eltern mit behinderten
Kindern ermöglichen wollte.
Dies war die Geburtsstunde von dolphin aid e. V.

Seit der Gründung 1995 durch Kirsten Kuhnert hat dolphin aid e.V.
Tausende von behinderten Kinder und deren Familie den Weg aus der
Hoffnungslosigkeit ermöglicht.
dolphin aid e.V. konnte so unzähligen kranken und behinderten Kindern, die
schulmedizinisch aufgegeben waren, nachweisbare und signifikante
Fortschritte in ihrer Entwicklung ermöglichen.

Über die reine „helfende Hand“ hinaus unterstützt dolphin aid e. V.
Forschungsprojekte zur Delphintherapie, die heute schon wissenschaftliche
Anerkennung erhalten hat. Auch die Schaffung von Therapie- und
Forschungseinrichtungen gehört zu seinen Aufgaben. Mittlerweile liegen
unabhängige Studien vor, welche die medizinische Wirksamkeit der
Delphintherapie nachweisen.

Weitere Ziele von dolphin aid sind das Vorantreiben der Forschung, die
Schaffung von Therapie- und Forschungseinrichtungen, die Anerkennung der
Delphin-Therapie im deutschen Gesundheitswesen und somit auch die
Kostenübernahme durch die Krankenkassen. dolphin aid e.V. ist als
besonders förderungswürdig staatlich anerkannt.
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Der renommierte Wissenschaftler Prof. Dr. Rolf Oerter sagt dazu: „ Wir
haben unter wissenschaftlichen Kriterien mehr als 200 Kinder untersucht.
Dabei stellten wir den Gesundheitszustand und den Entwicklungsstand vor
der Therapie in einen direkten Vergleich zur Situation nach der Therapie. Das
Ergebnis: auch bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern kommt es
nachweislich zu einer Verbesserung des Allgemeinzustandes sowie zu
signifikanten Entwicklungsschüben.“

Ihr Testament

Wenn Sie die erfolgreiche Arbeit von der
karitativen Organisation dolphin aid e.V.
unterstützen möchten, können Sie dies
unter anderem mit einem Testament
zugunsten von dolphin aid
e. V. tun.

Für die Erstellung eines wirksamen Testaments haben Sie grundsätzlich zwei
Möglichkeiten:

o das eigenhändig geschriebene und unterschriebene Testament (§ 2247
BGB)

oder

o das öffentliche Testament. Hier legt ein Notar Ihren letzten Willen
unter Berücksichtigung erbrechtlicher Vorschriften in einer Urkunde
fest (§ 2232 BGB).
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Das eigenhändig geschriebene

und unterschriebene Testament

Entscheidend ist, dass Sie das gesamte
Testament selbst handschriftlich
verfassen. Wichtig ist ebenfalls, dass das
Testament mit Ort und genauem Datum
sowie mit Vor- und Zunamen
unterschrieben ist.

Sollten Sie als Ehepaar ein gemeinschaftliches Testament haben, genügt es,
wenn einer der Ehepartner das Testament eigenhändig schreibt und dann
beide mit vollständigem Namen unterschreiben.

Sie bestimmen selbst, wo das eigenhändige Testament aufbewahrt wird. Als
besonders sichere Möglichkeit hat sich die Hinterlegung beim Amtsgericht
erwiesen (gegen Gebühr), da Ihr letzter Wille in jedem Falle bekannt
gegeben wird.

Das „öffentliche“ Testament

Für das öffentliche Testament benötigen Sie die Hilfe eines Notars.
Hinsichtlich Ihrer individuellen Verfügungen werden Sie dort beraten und es
wird eine Niederschrift angefertigt. Durch den Notar wird die Verwahrung
Ihres Testaments beim Amtsgericht sichergestellt. Vorteil dieses Verfahrens
ist die rechtliche Sicherheit aller Ihrer Verfügungen sowie die sichere
Aufbewahrung.

Nach dem Ableben des Erblassers wird das Testament von Amts wegen
eröffnet und alle in ihm genannten Personen und/oder Organisationen
informiert.
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Der Inhalt des Testamentes

Sie bestimmen allein, welchen Inhalt Ihr Testament hat (Testierfreiheit).
Grenzen gibt Ihnen nur geltendes Recht  (z. B. das Erbrecht) auf. Dies sind
beispielhaft die sog. „Pflichtteile“, die nahen Verwandten kraft Gesetzes
zustehen. Näheres hierzu erfahren Sie bei Anwälten und Notaren.
Wir arbeiten in erbrechtlichen Fragestellungen mit der Rechtsanwaltskanzlei
Berzdorf & Sasse, Hindenburgstraße 28, 40667 Meerbusch, Tel. 02132-
995969 zusammen.

Das Vermächtnis

Sie haben die Möglichkeit, dolphin aid e. V. zum
Wohle behinderter Kinder zu begünstigen, ohne
den Verein direkt als Erben einzusetzen. Dies
geschieht im Rahmen eines Vermächtnisses.

Damit räumen Sie dolphin aid e. V. das Recht ein,
entsprechend Ihrer Verfügung von den Erben
einen festen Geldbetrag, einen Gegenstand oder
die Übertragung einer Immobilie zu verlangen.

Konkret könnte eine solche Verfügung in Ihrem Testament so aussehen:

Der Verein dolphin aid e. V., Angermunder Str. 9, 40489 Düsseldorf, erhält
als Vermächtnis:
……………………€

und/oder folgenden Gegenstand: ..........

und/oder ............ (Anzahl) Wertpapiere im Wert von .............. €

und/oder ......... % meines Vermögens (in Geld)

und/oder das Grundstück ................. (genaue Bezeichnung lt. Grundbuch)
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Erbe/Miterbe

Wünschen Sie, dass dolphin aid e. V. ihren letzten Willen ausführt, haben Sie
die Möglichkeit, den Verein als Erben/Miterben einzusetzen.

Folgende Formulierungen sind z. B. möglich:

Zu meinem Erben bestimme ich den Verein dolphin aid e. V., Angermunder
Str. 9, 40489 Düsseldorf.

Alternativ

Als Erben bestimme ich:

1: ................... zu .................... %

2: dolphin aid e. V., Angermunder Str. 9, 40489 Düsseldorf, zu ………… %

3: ……………. zu ……………. %

Ermöglichen Sie mit Ihrem Testament einem behinderten Kind den Schritt in
die Zukunft, der es ermöglicht, die ersten Schritte zu einem
selbstbestimmten Leben zu machen.

Erbschaftssteuer

Der gemeinnützige Verein
dolphin aid e. V. ist von den Finanzbehörden
als besonders
förderungswürdig anerkannt worden.
Dies hat zur Folge, dass der Verein von der
Zahlung der Erbschaftssteuer befreit ist.

Somit kommen alle von Ihnen getroffenen testamentarischen

Verfügungen direkt und ungekürzt den behinderten Kindern zugute.
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Diese Unterlage dient zu Ihrer Information und als Entscheidungshilfe. Gerne
stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte über unsere Arbeit und unsere Ziele,
auch in einem persönlichen Gespräch, zur Verfügung.

dolphin aid e. V. – Kay Evers (Geschäftsführer)

Angermunder Str. 9

40489 Düsseldorf

Unsere Telefonnummer:      0203 – 74 62 80

Unsere Faxnummer:         0203 – 74 81 063
Unsere Mailadresse:         info@dolphin-aid.net

Unsere Homepage:         www.dolphin-aid.de

Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf, BLZ 300 50 1 10 Konto: 2000 22 00

dolphin aid e.V. Angermunderstraße 9 40489 Düsseldorf  Tel: 0203 74 62 80 Fax: 0203 74 81 063
e-mail: info@dolphin-aid.net Homepage: www.dolphin-aid.de

Gründerin: Kirsten Kuhnert,  Vorstand: Dr. Jürgen Lindemann, Matthias Heimer, Walter Pütz, Barbara Schweitzer
Geschäftsführer: Kay Evers   Schirmherr: Seine Königliche Hoheit Prinz Leopold von Bayern


